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§ 29 Bgld. BSchG 2001 Sonstige
Einrichtungen

Bgld. BSchG 2001 - Burgenlandisches Bedienstetenschutzgesetz 2001

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Einrichtungen auf Schwimmkdrpern, schwimmenden Anlagen und Gerdten im Sinne des8  2des
Schifffahrtsgesetzes, BGBI. | Nr. 62/1997, in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. | Nr. 9/1998, die zur Nutzung fur
Arbeitsplatze vorgesehen sind, und den Arbeitsstatten im Sinne des § 2 Abs. 6 vergleichbar sind, sind den §§ 18 bis 22
entsprechend einzurichten und zu betreiben, soweit dies nach Art und Zweckbestimmung dieser Einrichtungen
moglich und zum Schutz der Bediensteten erforderlich ist. In diesen Einrichtungen sind die erforderlichen
Vorkehrungen fur den Brand- und Explosionsschutz, fur die Erste Hilfe sowie flr das rasche und sichere Verlassen
dieser Einrichtungen im Notfall zu treffen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Dabei sind die Art, die GroRe
und die Zweckbestimmung der Einrichtung, die Ausstattung, die Art und die Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe
oder der transportierten Guter und Stoffe, die Arbeitsmittel sowie die groRtmogliche Anzahl der anwesenden
Personen zu berucksichtigen.

(2) Abs.1 gilt auch fur Einrichtungen in Verkehrsmitteln zum Transport auf dem Luftweg, dem Wasserweg sowie im
Stral3enbahn- oder Eisenbahnverkehr.

(3) In Einrichtungen gemafld Abs. 1 und 2, falls dies nicht mdglich ist, in deren Nahe oder an sonstigen geeigneten
Platzen, sind den Bediensteten geeignete Waschgelegenheiten oder Waschraume, Toiletten, Kleiderkasten und
Umkleiderdume sowie fir den Aufenthalt wahrend der Arbeitspausen, der Bereitschaftszeiten und gegebenenfalls
auch der Ruhezeiten Sozialeinrichtungen zur Verfligung zu stellen. Auf diese Einrichtungen sind die 88 25 und 26 mit
der MaBgabe anzuwenden, dass die Anzahl der Bediensteten, Art und Dauer der Arbeitsvorgange, die
Arbeitsbedingungen sowie Art und Zweckbestimmung der Einrichtung zu berilcksichtigen sind. Den Bediensteten ist
Trinkwasser oder ein anderes gesundheitlich einwandfreies, alkoholfreies Getrank zur Verfigung zu stellen.

(4) In Einrichtungen gemaR Abs. 1 und 2 ist fur den Schutz der Nichtraucher vor den Einwirkungen von Tabakrauch zu

sorgen.

(5) FUr Einrichtungen nach Abs. 1 und 2 gelten die Bestimmungen des§ 19 Abs. 5sinngemal3, soweit Art und
Zweckbestimmung der Einrichtung dem nicht entgegensteht.

In Kraft seit 02.10.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bschg_2001/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_62_1/1997_62_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_9_1/1998_9_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bschg_2001/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bschg_2001/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bschg_2001/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bschg_2001/paragraf/19
file:///

	§ 29 Bgld. BSchG 2001 Sonstige Einrichtungen
	Bgld. BSchG 2001 - Burgenländisches Bedienstetenschutzgesetz 2001


